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Anordnung 
über die Aufhebung einer Rechtsvorschrift 

auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
sowie des Brandschutzes 

vom 6. März 1989

§1
Die Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 613/1 vom

30. Oktober 1964 — Aufträgen von Anstrichstoffen — (GBl. II 
Nr. 112 S. 889) wird aufgehoben.1

§2
Diese Anordnung tritt am 1. April 1989 in Kraft.

Berlin, den 6. März 1989

Der Minister 
für Allgemeinen Maschinen-,

Landmaschinen- und Fahrzeugbau
I. V.: S e i d e l  
Staatssekretär

i Dafür gelten die Standards:
TGL 30 176 — „Gesundheits- und Arbeitsschutz, Brandschutz; Be

schichten mit Anstrichstoffen; Allgemeine Festlegungen“ 
TGL 42 188 - „Ungesättigte Polyesteranstrichstoffe; Eigenschaften 

und. Schutzmaßnahmen“.
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stellt werden, wenn bei diesen Gründe gemäß § 7 Abs. 2 der 
Verordnung vorliegen. Dies gilt entsprechend für die Ehe
gatten der Antragsberechtigten bei Reisen zu deren Ver
wandten.

§5
Anträge auf Privatreisen können von Bürgern gestellt 

werden, die Schwerstbeschädigte auf einer Privatreise be
gleiten sollen, soweit eine Begleitung erforderlich ist.

§6
*

Anträge auf Privatreisen können von Bürgern, die mit 
Ausländern verheiratet sind, bei Reisen in deren Heimat
staat ohne Vorliegen besonderer Gründe gestellt werden.

Schlußbestimmung
§7 '

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. April 1989 in 
Kraft.

Berlin, den 14. März4989

Der Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei

D i c k e l

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 1316
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Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt, 
Postschließfach 696, Erfurt, 5010, zu beziehen.
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